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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 26.719.829,56 25.643

Anlagevermögen 24.898.461,74 24.518

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 24.898.461,74 24.518

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 1.821.367,82 1.125

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 925.655,17 1.036

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 400.000,00 400

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 895.712,65 88

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 26.719.829,56 25.643

Eigenkapital 10.663.729,56 10.659

eingefordertes Stammkapital 35.000,00 35

Stammkapital 35.000,00 35

davon eingezahlt 35.000,00 35

Kapitalrücklagen 8.000.000,00 8.000

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 2.628.729,56 2.624

davon Gewinnvortrag 2.623.908,66 123

Investitionszuschüsse 1.193.513,77 585

Rückstellungen 382.594,74 197

Verbindlichkeiten 14.477.491,49 14.202

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.594.833,67 10.447

Rechnungsabgrenzungsposten 2.500,00 0
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offenzulegender Anhang
Angabe, wenn die einmal gewählte Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung der Bilanz, nicht
beibehalten wurde (§ 223 Abs. 1 UGB):

trifft nicht zu

Begründung dafür:

Angabe und Erläuterung, wenn Vorjahresbeträge nicht vergleichbar sind oder der Vorjahresbetrag angepasst
wurde (§ 223 Abs. 2 UGB):

trifft nicht zu

Zugehörigkeit eines Postens der Bilanz auch zu (einem) anderen Posten, falls dies zur Aufstellung eines klaren
und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 223 Abs. 5 UGB):

trifft nicht zu

Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):
Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung
der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu
vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB) aufgestellt.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsmäßigen
Bilanzierung eingehalten.
Dem Vorsichtsgrundsatz wird Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder in einem
der früheren Geschäftsjahre entstanden sind, werden berücksichtigt.
Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich
gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei Schätzungen berücksichtigt.
Bewertungsgrundlagen für die verschiedenen Posten:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung der Bewertungsvorschriften des §
207 UGB angesetzt. Zum Bilanzstichtag werden keine Forderungen in Fremdwährung ausgewiesen.
In den Rückstellungen werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzierung erkennbaren
Risiken sowie der Höhe und dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die
nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen erforderlich sind. Die Rückstellung für
Abfertigungen wird gemäß der AFRAC Stellungnahme Nr. 27 nach finanzmathematischen Grundsätzen nach dem
Teilwertverfahren gebildet. Als Rechnungszins werden 1,96 % (Vorjahr 1,74%) (entspricht dem 7-jährigen
Durchschnittszinssatz) verwendet, wobei von einem durchschnittlichen Pensionsalter von 65 Jahren bei Frauen und
65 Jahren bei Männern und einer durchschnittlichen Bezugserhöhung von 3,5 % (Vorjahr: 3,5 %) ausgegangen wird.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht angesetzt.
Zum Bilanzstichtag werden keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung ausgewiesen.
Angabe zur Übereinstimmung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit dem Konzept der
Unternehmensfortführung:
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wird der Grundsatz der Einzelbewertung
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.
wesentliche Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Begründung dafür (§ 201 Abs. 3):

Einfluss auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage:

Grundlagen für die Umrechnung von Posten, die auf fremde Währung lauten, in Euro:
trifft nicht zu

Erläuterung des Zeitraums, über den der Geschäfts(Firmen)wert abgeschrieben wird (§ 203 Abs. 5 UGB):
trifft nicht zu

Angabe, ob Zinsen für Fremdkapital im Sinn des § 203 Abs. 4 UGB aktiviert wurden:
trifft nicht zu

Angabe, ob Verwaltungs- und Vertriebskosten im Sinn des § 206 Abs. 3 UGB aktiviert wurden:
trifft nicht zu

Jeweils zusammengefasst für alle Posten der Verbindlichkeiten (§ 237 Abs. 1 Z 5 UGB):

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:

EUR 7.469.600,65

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die dingliche Sicherheiten bestellt sind:
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EUR 12.902.251,69

Art und Form dieser Sicherheiten:

Pfandrecht

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
2
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Anlagenspiegel in EURAnschaffungs- und HerstellungskostenTeil 1

Zugänge davon aktivierte
Zinsen für

Fremdkapital

UmbuchungenStand 01.01.2024 Stand 31.12.2024Abgänge

Anlagevermögen 26.200.519,19 818.919,00 0,00 0,00 11.360,56 27.008.077,63

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 26.200.519,19 818.919,00 0,00 0,00 11.360,56 27.008.077,63

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlagenspiegel in EURKumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)Teil 2

laufende
Abschreibungen

laufende
Zuschreibungen

Wertberichtigungen
auf Zugänge

Kumulierte
Wertberichtigungen

01.01.2024

Anlagevermögen 1.682.125,15 432.975,88 0,00 0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 1.682.125,15 432.975,88 0,00 0,00

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlagenspiegel in EURKumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)Teil 3

Wertberichtigungen
auf Umbuchungen

Kumulierte
Wertberichtigungen

31.12.2024

Wertberichtigungen
auf Abgänge

Anlagevermögen 0,00 5.485,14 2.109.615,89

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 0,00 5.485,14 2.109.615,89

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
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Anlagenspiegel in EURTeil 4

Buchwert
31.12.2024

Buchwert
01.01.2024

Nettobuchwerte

Anlagevermögen 24.518.394,04 24.898.461,74
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
Sachanlagen 24.518.394,04 24.898.461,74
Finanzanlagen 0,00 0,00

Seite 8 von 8

427519f RLG GmbH  (Bilanzstichtag: 31.12.2024)


